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 Gemeinde Grambin 
 

 
Niederschrift 

Sitzung der Gemeindevertretung Grambin 
 

Sitzungstermin: Dienstag, 23.03.2021 

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr 

Sitzungsende: 20:15 Uhr  

Ort, Raum: Gemeinde Grambin, Ernst-Thälmann-Straße 31, 17375 Grambin 
 

Hinweis:  

Diese Niederschrift kann durch die Genehmigung in der folgenden Sitzung geändert worden sein. 
 
 
Anwesend 
 
Vorsitz 
Viktoria Stein  
  
 
Mitglieder 
Heiko Haacker  
Simone Stein  
Isabel Schulz  
  
 
Verwaltung 
Christian Zobel  
  
 
 
Abwesend 
 
Mitglieder 
Wolf Steffen Schindler entschuldigt 
  
 
 
 
Gäste:  
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Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 

Beschlussfähigkeit  
 

 

2 Einwohnerfragestunde  
 

 

3 Genehmigung der Tagesordnung  
 

 

4 Anfragen der Sitzungsteilnehmer zur Niederschrift vom 22.09.2020 und 
Genehmigung dieser  
 

 

5 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung gefassten 
Beschlüsse  
 

 

6 Bericht des neune Pächters des Campingparks "Oderhaff"  
 

 

7 Drucksachen  
 

 

7.1 Grundsatzbeschluss Umrüstung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung 
im 1.BA  
 

20/016/14 

7.2 Feststellung des Jahresabschlusses 2018 nach § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V  
 

20/017/14 

7.3 Entlastung des Bürgermeisters nach § 60 Abs. 5 Satz 2  
KV M-V für das Haushaltsjahr 2018  
 

20/018/14 

7.4 Bestellung eines Vertreters der Gemeinde in den Verbandsversammlungen 
des Wasser- und Bodenverbandes "Uecker-Haffküste" und Bestellung zum 
Schaubeauftragten  
 

21/022/14 

7.5 Haushaltssatzung 2021/2022 der Gemeinde Grambin mit den 
vorgeschriebenen Anlagen gemäß §§ 45 ff. Kommunalverfassung M-V  
 

21/024/14 

7.6 Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Gemeinde 
Grambin zur Haushaltssatzung 2021/2022 gemäß § 43 
Kommunalverfassung des Landes M-V  
 

21/025/14 

8 Anfragen und Mitteilungen  
 

 

 
nichtöffentlicher Teil 
 
9 Bau- und Grundstücksangelegenheiten  

 
 

10 Drucksachen  
 

 

10.1 Gemeindliches Einvernehmen zum Anbau eines Wintergartens an ein 
bestehendes Ferienhaus  
 

21/023/14 

10.2 Gemeindliches Einvernehmen zur Erweiterung und Sanierung eines 
bestehenden Bungalows  
 

21/026/14 

10.3 Gemeindliches Einvernehmen zum Neubau einer Lager- und Abstellhalle für 
Campingplatz  
 

21/027/14 
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10.4 Grundsatzbeschluss zur Verkaufsabsicht des ehemaligen Amtsgebäudes 
Goethestraße 12 Ueckermünde  
 

21/028/14 

11 Anfragen und Mitteilungen  
 

 

12 Schließung der Sitzung  
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Protokoll 
 
öffentlicher Teil 
 
 

zu 1  Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 
Beschlussfähigkeit  

Die Bürgermeisterin eröffnet um 18:00. Uhr die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße und 
fristgerechte Ladung fest. Zu Beginn der Sitzung sind 4 Sitzungsteilnehmer anwesend. 

 
 
 

 
 

zu 2  Einwohnerfragestunde  
Es wurden keine Anfragen gestellt. 

 
 
 

 
 

zu 3  Genehmigung der Tagesordnung  
  

Beschluss: 
  
Die Gemeindevertreter beschließen einstimmig unter Punkt 10.4 die Drucksache 21/028/14 zu 
behandeln. Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.  
 
Abstimmungsergebnis:  
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
         4          0         0 

  
 

 

 
 

zu 4  Anfragen der Sitzungsteilnehmer zur Niederschrift vom 22.09.2020 und 
Genehmigung dieser  

Es wurden keine Anfragen gestellt.  
 
Beschluss: 
  
Die Niederschrift wird einstimmig und ohne Änderungen genehmigt.  
 
Abstimmungsergebnis:  
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
         4          0         0 

  
 

 

 
 

zu 5  Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung gefassten 
Beschlüsse  

Die Bürgermeisterin gibt die gefassten Beschlüsse bekannt. 

 
 
 

 
 

zu 6  Bericht des neune Pächters des Campingparks "Oderhaff"  
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Frau V. Stein berichtet über 2 konstruktive Termine mit dem neuen Pächter des Campingplatzes im 
Dezember 2020 und März 2021 bei der die Besichtigung des Platzes erfolgte. 
  
Herr Schmidt berichtet über seine Vorhaben im Bereich Campingplatz und Parkplatzgestaltung. Es 
wird beabsichtigt behindertengerechte Parkplätze zu schaffen. Die Errichtung von E-Ladesäulen wird 
ebenfalls angestrebt.  
Herr Schmidt beabsichtigt auf dem Gelände weitere Stellflächen zu schaffen. 
Im Zuge dessen wird die Sanierung des Waschhauses geplant um den neu zu schaffenden 
Kapazitäten gerecht zu werden. Herr Schmidt begrüßt die Bereitschaft der Gemeinde einen neuen 
Pachtvertrag auszufertigen. 
  
Frau V.Stein berichtet über die geplante Kettensägenmeisterschaft im Rahmen der 570 Jahrfeier der 
Gemeinde Grambin vom 09.07.21 – 11.07.21. Herr Schmidt erklärt sich bereit hierbei zu unterstützen. 

 
 
 

 
 

zu 7  Drucksachen  
 
 
 
 

 
 

zu 7.1  Grundsatzbeschluss Umrüstung und Erweiterung der 
Straßenbeleuchtung im 1.BA 20/016/14 

  
Die Gemeinde Grambin beabsichtigte die Errichtung von Leuchten am Weg zum Haff.  
Gleichzeitig wird die Umrüstung auf LED in Erwägung gezogen. Dies müsste in den  
Haushalt 2021/2022 eingeplant und berücksichtigt werden.   
  
Hierzu liegt ein Leistungsangebot der E.DIS vor. Dies beinhaltet: 

1. Umrüstung der 30 Lichtpunkte auf LED in der Dorfstraße 
2.  Umrüstung der 3 Lichtpunkte auf LED in der Dorfstraße an der Brücke Orts- 

eingang 
3. Neubau der Straßenbeleuchtung 8 Lichtpunkte Weg “zum Haff“ inklusive 

Tiefbau, Kabelnetz und HA Säule SBL  
  

Die Kosten hierfür belaufen sich auf einen einmaligen Investitionszuschuss in Höhe  
von 46.061,84 € und der dann folgenden Jahrespauschale für Betriebs- und Strom- 
kosten in Höhe von 2.194,33 €. 
In den Betriebs- und Stromkosten sind die Reparaturkosten für die Leuchten enthalten.  
(Siehe Anlage 1) Ebenso wurde durch die E.DIS eine Effizienzberechnung für die Energieeinsparung 
vorgenommen. (Anlage 2) 
Die Gemeindevertretung muss sich dazu positionieren, ob eine Umrüstung und Erwei- 
terung gemäß diesem Leistungsangebot erfolgen soll. 
  
Ohne weitere Aussprache ergeht folgender   
 
Beschluss:  
  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grambin beschließt die Erweiterung und Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung der Gemeinde auf LED gemäß dem Leistungsangebot. Die Kosten hierfür sind in 
die Haushaltsplanung 2021/2022 aufzunehmen.  
 
Abstimmungsergebnis:  
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
         4          0         0 
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zu 7.2  Feststellung des Jahresabschlusses 2018 nach § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-
V 20/017/14 

  
Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt haben den Jahresabschluss der 
Gemeinde Grambin zum 31.12.2018 gemäß § 3 a KPG geprüft. 
Das Rechnungsprüfungsamt und der Rechnungsprüfungsausschuss haben das Ergebnis in ihren 
Prüfberichten und ihren abschließenden Prüfungsvermerken zusammengefasst und einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
Die Prüfungsberichte inkl. des Prüfungsvermerks und des Bestätigungsvermerks 
sind Bestandteil des Jahresabschlusses. 
  
  
Die Bilanzsumme beträgt                      1.511.685,25 € 
Das Jahresergebnis vor Veränderung der 
Rücklagen 2018 beträgt 

                         -31.507,87 € 

Das Jahresergnis 2018 beträgt nach 
Veränderung der Rücklagen 

                         -18.606,49 € 

Die Finanzrechnung weist für 2018 einen 
Finanzmittelüberschuss aus von 

                               581,53 € 

   
Der Haushaltsausgleich ist insgesamt nicht gegeben. 
  
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.09.2020 beschlossen, der 
Gemeindevertretung die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Grambin 
zum 31.12.2018 i. d. F. vom 13.03.2020 zu empfehlen. 
  
Ohne weitere Aussprache ergeht folgender   
 
Beschluss:  
  
Die Gemeindevertretung Grambin beschließt, den vom Rechnungsprüfungsausschuss  
und vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Grambin  
zum 31.12.2018 i. d. F. vom 13.03.2020 festzustellen.  
 
Abstimmungsergebnis:  
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
         4          0         0 

  
 

 

 
 

zu 7.3  Entlastung des Bürgermeisters nach § 60 Abs. 5 Satz 2  
KV M-V für das Haushaltsjahr 2018 20/018/14 

Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt haben den Jahresabschluss der 
Gemeinde Grambin zum 31.12.2018 gemäß § 3 a KPG geprüft. Das Rechnungsprüfungsamt und der 
Rechnungsprüfungsausschuss haben das Ergebnis in ihren Prüfberichten und ihren abschließenden 
Prüfungsvermerken zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
  
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, 
dass sie der Entlastung der Bürgermeisterin durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten. 
   
Frau Simone Stein übernimmt die Leitung der Sitzung. 
  
Ohne weitere Aussprache ergeht folgender   
 
Beschluss: 
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Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grambin beschließt, der Bürgermeisterin für das 
Haushaltsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.  
 
Abstimmungsergebnis:  
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
         3          0         1 

  
 

 

 
 

zu 7.4  Bestellung eines Vertreters der Gemeinde in den 
Verbandsversammlungen des Wasser- und Bodenverbandes "Uecker-
Haffküste" und Bestellung zum Schaubeauftragten 

21/022/14 

Frau V. Stein übernimmt wieder die Leitung der Sitzung. 
 
Die Gemeinde Grambin ist Mitglied im Wasser- und Bodenverband „Uecker-Haffküste“ Ueckermünde. 
Die Gemeinde ist durch eine natürliche Person in den Verbandsversammlungen zu vertreten. Der 
Bevollmächtigte ist gleichzeitig Schaubeauftragter der Gemeinde.  
 
Beschluss:  
  
Die Gemeindevertretung benennt bis auf weiteres folgenden Ansprechpartner  
für den Wasser- und Bodenverband „Uecker-Haffküste“ (WBV) 
  
Herr Heiko Haacker. 
  
Die Einladungen zu den Verbandsversammlungen und Grabenschauen werden direkt vom WBV an 
den Vertreter der Gemeinde geschickt.  
 
Abstimmungsergebnis:  
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
         4          0         0 

  
 

 

 
 

zu 7.5  Haushaltssatzung 2021/2022 der Gemeinde Grambin mit den 
vorgeschriebenen Anlagen gemäß §§ 45 ff. Kommunalverfassung M-V 21/024/14 

  
Die Haushaltssatzung mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gemäß § 47 Abs. 1 KV M-V von der 
Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Beschlussfassung 
über die Haushaltssatzung gehört zu den nicht übertragbaren Befugnissen der Gemeindevertretung 
nach § 22 Abs. 3 Ziffer 8 KV. Sie gilt mit Beginn des Kalenderjahres. 
  
Die wesentlichen Punkte des Haushaltsplanes werden vorgestellt. Auf die Empfehlung des 
Finanzauschusses und die vorgenommenen Ergänzungen wird hingewiesen. 
Die Gemeindevertreter diskutieren über die Erhöhung Hebesätze ab dem Jahr 2022 auf folgende 
Hebesätze: 
Grundsteuer A: 350 
Grundsteuer B: 400 
Gewerbesteuer: 360 
  
 
Beschluss:  
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Die Gemeindevertretung Grambin beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2021/2022 mit dem 
Haushaltsplan sowie dem Finanz-, Investitions- und Stellenplan gemäß den Empfehlungen des 
Finanzausschusses und den Änderungen laut Protokoll.  
 
Abstimmungsergebnis:  
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
         4          0         0 

  
 

 

 
 

zu 7.6  Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Gemeinde 
Grambin zur Haushaltssatzung 2021/2022 gemäß § 43 
Kommunalverfassung des Landes M-V 

21/025/14 

  
Im Rahmen einer unausgeglichenen Haushaltssatzung ist von der Gemeindevertretung ein 
Haushaltskonsolidierungskonzept zu beschließen.  
  
Es sind die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt zu beschreiben und Maßnahmen 
darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Weiterhin ist der 
Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann  
(Konsolidierungszeitraum).  
  
Die ergänzenden Empfehlungen des Finanzauschusses zu den Konsolidierungsmaßnahmen werden 
beprochen. 
Die vorgesehen Konsolidierungsmaßnahmen sind wie folgt: 
Verkauf von Baugrundstücken 
Energiekostensenkung durch Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED 
Überprüfung von berechtigenden Verträgen 
Überprüfung des Zweitwohnsitzsteuerhebesatzes 
Prüfung der Hebesätze Realsteuern 
Prüfung der Hundesteuersatzung 
Prüfung der Friedhofsgebührensatzung  
 
Beschluss:  
  
Die Gemeindevertretung Grambin beschließt die Fortschreibung des 
Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Gemeinde Grambin zur Haushaltssatzung 2021/2022 mit 
den Änderungen laut Protokoll.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
         4          0         0 

  
 

 

 
 

zu 8  Anfragen und Mitteilungen  
Es wurden keine Anfragen gestellt. 

 
 
 
 

 
Vorsitz:  Schriftführung: 
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Viktoria Stein  Christian Zobel 
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